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DIE LISTE DER SCHUTZOBJEKTE

H in 1 urerbe sienern
ICOMOS Suisse hat während 20 Jahren rund 30000 schützenswerte Gärten

und Anlagen erfasst. Die Liste ist nicht rechtsverbindlich -
weshalb sie dennoch nötig war, erklärt die Leiterin der Arbeitsgruppe

Gartendenkmalpflege.
Text Brigitte Frei Heitz

er Garten ist ein lebendiges
Kulturdenkmal. Um seinen Wert als Zeuge der
Vergangenheit zu wahren, sind daher
besondere Anstrengungen erforderlich.
Er ist zum grössten Teil aus vergänglichem

Material geformt. Dieses
Pflanzenmaterial ist nicht nur dem Wechsel der Jahreszeiten
ausgesetzt, sondern durchlebt auch ein eigenes Leben
von der Keimung bis zum Absterben und gänzlichen
Verfall. Sein sich stets wandelndes Erscheinungsbild
prägt mit den verschiedenen Pflanzen- und
Gehölzgruppen die unverwechselbare Atmosphäre einer
Anlage. Die «Wesenhaftigkeit» des Gartens, seine sinnlichen

Qualitäten schaffen einen unmittelbaren und
emotionalen Bezug zum Menschen; das zeigt sich an
der grossen Anzahl von Gartenbegeisterten.

Auch wenn sie nicht immer sofort erkennbar
ist - zum Garten gehört eine mehr oder weniger klare
gestalterische Absicht, die oft mit der Nutzung verbunden

ist. Diese gartenkünstlerische Gestaltung - sei es
eine simple Anlage von rechteckigen Gartenbeeten, ein-
gefasst mit niedrigem Buchs, sei es die absichtsvolle
Überhöhung einer vorbestandenen Gehölzgruppe - gilt
es zu erkennen, zu dokumentieren und über den natürlichen

Wechsel hinaus zu bewahren. Eine anspruchsvolle

Aufgabe, denn in Unkenntnis der «Gartenidee»
kann diese allein schon durch Neupflanzungen und
gedankenlose Ersatzpflanzungen verloren gehen. Ist ein
Garten in seiner Gestaltungsidee nicht mehr erkennbar,
verliert er an Wertschätzung. Historische Gärten dagegen,

die aufgrund ihrerkulturgeschichtlichen Bedeutung
einen hohen Zeugniswert haben, stehen im Rang eines
Denkmals im Blickpunkt des öffentlichen Interesses.

Eine Lücke schliessen

Mit der geforderten baulichen Verdichtung hat der
wirtschaftliche und politische Druck auf das fragile
Kulturgut Garten deutlich zugenommen. Sollen in den
ohnehin schon hoch ausgenutzten Orts- und Stadtkernen
nun auch die Gartenräume überbaut werden? Beschäftigt

man sich differenzierter mit dem Thema, so erkennt
man, welch hohe gesellschaftliche und städtebauliche
Bedeutung den Gartenräumen für Begegnung und Er¬

holung zukommt: Je mehr an einem Ort verdichtet wird,
desto wichtiger sind ausreichend grosse Gartenräume.

Schon anfangs der 1990er-Jahre kam es zu
teilweise heftigen Protesten der Öffentlichkeit, die sich
gegen die Aufhebung oder Zerstörung von historischen
Gartenanlagen richteten. Gleichzeitig wurde Fachleuten
und Gartenliebhabern bewusst, dass zur vielfältigen
Schweizer Gartenkultur bislang kein gesichertes Wissen
vorhanden war. Diese Lücke galt es zu schliessen. Schnell
verständigte man sich darauf, dass erste Schritte über
ein Inventar erfolgen müssten, und gründete 1992
die ICOMOS-Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege1, die
die Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedener
Disziplinen gewährleisten soll.

Mehr als 20 Jahre später, am 4. Juli 2014, gab
das Bundesamt für Kultur im Terrassengarten des

Von-Wattenwyl-Hauses in Bern eine Einladung -
gefeiert wurden die Fertigstellung der ICOMOS-Liste
historischer Gärten und Anlagen der Schweiz und die
Veröffentlichung eines «Leitfadens für Behörden und
Fachleute zum Umgang mit Gartendenkmälern in der
Planung».2 Darin werden exemplarische Wege aufgezeigt,

wie Gärten und Anlagen geschützt und langfristig
erhalten werden können. Die Liste ist ein einfaches,

nicht rechtsverbindliches Hinweisinventar und wurde

ICOMOS
ICOMOS, das «International Council of Monuments and
Sights», hat seinen Sitz m Paris Es wurde 1965 als Un
terorganisation der UNESCO gegründet Die Gründung
der nationalen Landesgruppe ICOMOS Suisse erfolgte
1966 m Chur

Als Vereinigung von am Denkmal tatigen Fach
leuten m den Bereichen Architektur, Archäologie und
Bauforschung, Denkmalpflege, Konservierung und Res

taurierung setzt sich ICOMOS fur die Bewahrung des
Kulturerbes ein von bedeutenden Emzelobjekten und
Ensembles über historische Stadtbilder und struktu
ren bis hm zu Verkehrs Industrie und Kulturland
Schäften Ziel von ICOMOS Suisse ist die kontmuier
liehe Forderung und Bereitstellung gültiger Standards
sowie deren Vermittlung Eine Besonderheit von
ICOMOS Suisse sind die wissenschaftlichen Komitees,
die sich mit aktuellen Themen und Fragestellungen
auseinandersetzen www icomos ch
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Im Park des ehemaligen Hotel Maloja Kursaal in Maloja aus dem späten 19. Jahrhundert führt eine Bergföhrenallee die Hotelgäste
ans Ufer des Silsersees.




